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Stand: April 2021 

 

□ Neuantrag 

□ Verlängerung 

  
 

 
 
 
 
 

 
Landratsamt Landkreis Leipzig  
Lebensmittelüberwachungs- und  
Veterinäramt 
Stauffenbergstr. 4, Haus 5 
04552 Borna 
 
 

Antrag auf Zulassung als Transportunternehmer gemäß Artikel 10 (1) bzw.  
Artikel 11 (1) der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 sowie ggf. § 13 ViehVerkV 

 
1) Antragsteller: 

ggf. Firmenbezeichnung 
 
 

Nachname, Vorname 
 
 

Straße, Hausnummer: 
 
 

PLZ, Ort 
 
 

Telefon (Festnetz): 
 
 

Telefon (mobil): Fax: 

 

E-Mail-Adresse: 
 
 

 
Auszug aus dem Handels-/Vereinsregister (nicht älter als drei Monate)  

□ liegt bei   □ wurde beantragt 
 

3) Tierarten 

 □ Rinder 

 □ Schweine 

 □ Schafe 

 □ Ziegen 
 

□ Geflügel 

□ Equiden (Pferde, Esel, Kreuzungen) 

□ Equiden (Pferde, Esel, Kreuzungen) zur Schlachtung 

□ andere Tierarten: ______________________________________ 
    

2) Art der Zulassung als Transportunternehmer: 

 □ Typ 1 (Transporte mit einer Dauer von bis zu 8 Stunden*) 

 □ Typ 2 (Transporte über 8 Stunden) 
*Auf- und Abladezeit ab dem ersten bzw. bis zum letzten Tier sind Teil der Beförderungsdauer 

 
□ Es wurde keine Zulassung bei einer anderen Behörde beantragt. 

□ Es wurde keine Zulassung in einem anderen Mitgliedstaat beantragt. 
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□ Es liegen und lagen keine Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren aufgrund tierschutzrechtlicher Verstöße 

im Zeitraum von drei Jahren vor dem Tag der Antragstellung gegen den Antragsteller oder seine Vertreter vor. 

 
Sofern doch, bitte hier näher ausführen: 

 
 Zeitpunkt / Grund     

 
________________________________________________________________________________ 

Strafmaß / Bußgeldhöhe     Staatsanwaltschaft, Gericht, Behörde 

 
________________________________________________________________________________ 
 

 
4) Fahrer/Betreuungspersonal (weiteres Personal bitte auf gesondertem Blatt aufführen) 

 

Name Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
Geburtsdatum  
und Geburtsort 

 
 

   

 
 

   

    

 

□ Befähigungsnachweise (in Kopie) nach Verordnung (EG) Nr. 1/2005 Artikels 17 (2) für Fahrer und Betreuer 

beim Transport von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Equiden und Geflügel liegen bei 
 

5) Straßentransportmittel (weitere Fahrzeuge bitte auf gesondertem Blatt aufführen) 

 

amtliches 
Kennzeichen 

Typ (Zugmaschine, 
Lkw-Anhänger, Pkw-

Anhänger) 

Fahrzeughalter 
(Name, Anschrift) 

für 
Transporte 

bis zu 8 
Stunden 

für 
Transporte 

über 8 
Stunden 

bei Transporten über 
8 Stunden: 

Fahrgestell-Nr. 

 
 

  □ □  

 
 

  □ □  

   □ □  

 
Für Straßentransportmittel für den Transport von über 8 Stunden: 

□ die Zulassungsnachweise (in Kopie) liegen bei  □ die Zulassung wurde beantragt 

 
Bitte beachten: Sofern der Antragsteller nicht auch Fahrzeughalter ist, muss eine schriftliche Erklärung des 
Fahrzeughalters darüber, dass er mit der Nutzung des Fahrzeugs durch den Antragsteller einverstanden ist, 
beigefügt werden. 
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6) Anforderungen für Typ 2 Transportunternehmer 

 

□ erforderliche Notfallpläne für Unfälle und Pannen liegen bei 

Es wird das folgende Verfahren zur Verfolgung und Aufzeichnung der Bewegung der Straßentransportfahrzeuge 
und zur ständigen Kontaktmöglichkeit mit den Fahrern (nicht erforderlich für den Transport von registrierten 
Equiden) eingesetzt: 

 
Beschreibung  
    

 ________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 

□ Nachweis über das Verfahren zur Verfolgung und Aufzeichnung der Bewegung der 

Straßentransportfahrzeuge liegt bei 
 

7) ggf. Zulassung als Transportunternehmen nach Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) 
 

□ Ich beantrage zusätzlich die Zulassung als Transportunternehmen nach § 13 ViehVerkV (erforderlich 

für Betriebe, die darauf gerichtet sind, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde oder Geflügel gewerbsmäßig 
oder im Rahmen der arbeitsteiligen Tierproduktion zu transportieren oder Dritten für gewerbsmäßige Transporte 
dieser Tiere Transportmittel zur Verfügung zu stellen). 

□ folgende örtliche Anforderungen sind erfüllt: 

- Einrichtungen zur Lagerung von Einstreu und Dung 
- Räume / Laderampen ausreichend beleuchtet 
-  Waschplatz mit Druckwarmwasser 
-  Desinfektionseinrichtung (Ausnahme: Service durch Dritte) 
-  Boden befestigt und wasserundurchlässig sowie mit Gefälle und Abfluss mit Mündung  

in eine Einrichtung zur Sammlung des Abwassers 
- Einrichtung zur Reinigung und Desinfektion von Hände und Schuhwerk 

□ schriftlicher oder elektronischer Plan für die Reinigung und Desinfektion der Transportfahrzeuge liegt bei 

 
 
 
 
_________________                                   ________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift (des Antragsstellers) 

 
Mit meiner Unterschrift stimme ich der Speicherung und Verwendung meiner persönlichen Daten entsprechend 
den aktuellen datenschutzrechtlichen Regelungen zu. 
 

Anlagen: 

○ ggf. Auszug aus dem Handels-/Vereinsregister (nicht älter als drei Monate) 
○ ggf. Kopien Befähigungsnachweise für Fahrer und Betreuer (Artikel 17 (2) VO (EG) Nr. 1/2005) 
○ ggf. Erklärung des Fahrzeughalters über die Nutzung des Fahrzeugs (s. Punkt 5) 

weiterhin für eine Zulassung nach Typ 2 (Transporte über 8 Stunden): 
○ Kopien Zulassungsnachweise für Straßentransportmittel (Artikel 18 (2) VO (EG) Nr. 1/2005) 
○ Notfallpläne für Unfälle und Pannen 
○ Nachweis über das Verfahren zur Verfolgung und Aufzeichnung der Bewegung der Transportfahrzeuge 

 weiterhin für eine Zulassung nach § 13 ViehVerkV: 
○ schriftlicher oder elektronischer Plan für die Reinigung und Desinfektion der Transportfahrzeuge 
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Rechtliche Grundlagen 

 Verordnung über den Schutz von Tieren beim Transport und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
1/2005 des Rates (Tierschutztransportverordnung, TierSchTrV) vom 11. Februar 2009 in der derzeit 
geltenden Fassung (Stand April 2021) 

 Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden 
Vorgängen vom 22. Dezember 2004 in der derzeit geltenden Fassung (Stand April 2021) 

 Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr 
(Viehverkehrsverordnung, ViehVerkV) vom 6. Juli 2007 in der derzeit geltenden Fassung (Stand April 2021) 


